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Murer und Kollegen, N~. 6596/J vom 5. Mai 1994 
betreffend Wildbach- und Lawinenverbauung 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz Fischer 
Parlament 
1017 Wie n 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie bei
geschlossene - schriftliche Anfrage der Abgeordneten Murer und 
Kollegen vom 5. Mai 1994, Nr. 6596/J, betreffend Wildbach- und 
Lawinenverbauung, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu den Fragen 1, 2 und 6: 

An eine Verländerung der Wildbach- und Lawinenverbauung ist nicht 
gedacht. Die Regierungsvorlage einer Bundesstaatsreform sieht zwar 
eine Übertragung der hoheitlichen Kompetenz "Wildbachverbauung" von 
Art. 10 B-VGnach Art. 11 B-VG vor. Da aber der geringste Teil der 
Vollziehung der Wildbach- und Lawinenverbauung hoheitlich ist, 
darüberhinaus dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
Vollzugskompetenzen vorbehalten werden können und im Bereich der 
Privatwirtschaftsverwaltung keine kompetenzmäßigen Änderungen 
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vorgesehen sind, wird sich de facto im Bereich der Wildbach- und 
Lawinenverbauung kaum etwas ändern. 

Zu den Fragen 3 bis 5: 

Ob und inwieweit projekte der Wildbach- und Lawinenverbauung, für 
die im Jahre 1994 in Österreich ein Gesamtvolumen (Bundes-, Landes
und Interessentenmittel) von rund 1,5 Milliarden Schilling zur 

Verfügung steht, durch die EU kofinanzierungsfähig sind, ist 
derzeit noch Gegenstand von Überprüfungen. Ansatzpunkte für eine 
Kofinanzierung könnten sich für Projekte gemäß Verordnung (EWG) 
Nr. 1610/89 im Zusammenhang mit Aktionen zur Entwicklung und 
Aufwertung des Waldes ergeben. Der Umfang der nationalen Förde
rungsmaßnahmen für die Wildbach- und Lawinenverbauung wird sich 
aber jedenfalls nicht reduzieren. 

Beilage 

Der Bundesminister: 
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Nr. ~S9b IJ BEILAGE 

1994 -05- 05 

A n fra 9 e 

d8r- Abg. 1ng. Murer, Huber-, Aumayr, Mag. Schreiner, Mag. Ha~pt 
an den Bundesmin~ster für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend Wildbüch- und Lawinenverbauung 

Die Besch~ft~gt8n der Wildbach- und Lawinenver-bauungmußten aus 
den Medien arfahre~, daß am 16.3.1994 anläßlich der Landeshaupt
männerkonferenz die "Ve=länderung" der- WLV beschloss;n wurde. 
Die Arbe i tnehmen'ertretungen b~schweren sich darüber, daß sie 
entgegen dem geltenden A.-beitsverfassungsgesetz nicht i~ die 
Entscheidung eingebunden wurden. 

Mit der Ver-länderu~g der WLV s~nd aber auch noch ander-e Fragen 
verknüpft. 

Daher richten die unterzeichneten AbgeorCL'1eten an den Herrn 
Bundesminister für Land- und rorstwirt::Jchaft: die nachst:ehende 

Anfrage: 

1. Wie lautet der Standpunkt ItlI'es Ressorts zur Verländerung 
der Wildbach- und Lawinenverbauung ? 

2. Wann wird diese Verländerung voraussichtlich stattfinden? 

3. Ist die Wildbach- und Lawinenverbauung eine nach einem EU-Beitritt 
aus EU-Mitteln förder-bare Maßnahme ? 

4. Wenn ja: welche Förderungsmittel stehen im EU-Haushült dafür jährlich 
a; insgesamt:, 
b \ für Österr·:üch 
;;ur Ve=fügung ? 

5. Welche Voraussetzungen hins:.c.htlich der Leistung von Bundes- oder 
,Iund Landesmitteln muß Österreich erfüllen, damit es den EU-Topf 
mi tbaan::;pruch:m kann ? 

6. Welch~ Mehrausgaben bzw. welche Ausgabeneinsparungen entstünden 
durch di.e Ver~_änderung ? 

Wien, d~n 5. Mai 199~ 
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